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(54) Druckspülvorrichtung

(57) Die Druckspülvorrichtung weist einen Druckbe-
hälter (2) auf, der zur Aufnahme von Spülwasser eine
Druckkammer (D) besitzt. Die Druckkammer (D) ist mit
einem Einlaufventil (7) mit Spülwasser füllbar. Die Druck-
kammer (D) besteht aus zylinderförmigen Druckkam-
merbereichen (D1,D2,D3), die in einem unteren Bereich

des Druckbehälters (2) miteinander verbunden sind. Vor-
zugsweise werden die Druckkammerbereiche
(D1,D2,D3) durch zylindrische Wandungen (Z1,Z2,Z3)
gebildet, wobei diese Wandungen im horizontalen
Schnitt im Wesentlichen kreisförmig sind. Der Druckbe-
hälter (2) kann aus Kunststoff hergestellt werden und ist
sowohl druckstabil als auch kompakt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Druckspülvorrich-
tung mit einem Druckbehälter, der zur Aufnahme von
Spülwasser eine Druckkammer aufweist, mit einem Ein-
laufventil, mit dem der Druckbehälter mit Spülwasser füll-
bar ist, mit einem Auslaufventil und mit einem Betäti-
gungsorgan zur Auslösung einer Spülung.
[0002] Druckspülvorrichtungen der genannten Art sind
beispielsweise aus der WO 2004/033808 und der US
5,857,224 bekannt geworden und haben sich an sich be-
währt. In einer Druckspülvorrichtung der genannten Art
wird das Spülwasser unter einem Druck von beispiels-
weise 1,5 bis 2,5 bar gelagert. Der Druck wird von einer
oder mehreren Luftkammern aufrecht erhalten, welche
sich im Druckbehälter über dem Spülwasser befindet.
Nach einer Spülauslösung strömt das Spülwasser durch
eine Öffnung im Boden des Druckbehälters in die Toilet-
tenschüssel. Nach der Spülung wird der Druckbehälter
selbsttätig wieder mit Spülwasser gefüllt. Das Spülwas-
ser wird mit dem Einlaufventil aus einer Druckleitung in
den Druckbehälter eingeleitet. Hierbei wird die im Druck-
behälter befindliche Luft komprimiert und damit der ge-
wünschte Druck aufgebaut. Die Auslösung der Spülung
erfolgt beispielsweise durch Betätigen einer Taste oder
auch berührungslos.
[0003] Verglichen mit Spülvorrichtungen, bei denen
das Spülwasser allein aufgrund der Schwerkraft in die
Klosettschüssel fliesst, haben Druckspülvorrichtungen
den Vorteil, dass das Spülwasser mit höherer Geschwin-
digkeit und damit wirksamer abgegeben werden kann.
Die grössere Geschwindigkeit des Spülwassers ermög-
licht eine höhere Reinigungswirkung. Nachteilig bei
Druckspülvorrichtungen ist allerdings, dass aufgrund des
vergleichsweise hohen Drucks im Druckbehälter dieser
entsprechend stabil ausgebildet werden muss. Dies ist
insbesondere dann nicht ohne weiteres zu erreichen,
wenn der Druckbehälter aus Kunststoff hergestellt wird.
[0004] Bei der Druckspülvorrichtung nach der genann-
ten US 5,857,224 ist der Druckbehälter aus zwei Gehäu-
seteilen hergestellt, die durch Reibschweissen miteinan-
der verbunden sind. Die beiden Gehäuseteile bestehen
hier vorzugsweise aus Kunststoff. Zur Verstärkung sind
innere Wandungen vorgesehen, welche sich durch das
Untergehäuseteil erstrecken und jeweils eine Vorder-
wand und eine Rückwand miteinander verbinden. Dies
soll dem Druckbehälter Festigkeit und Stabilität verlei-
hen. Nachteilig ist, dass die Herstellung eines solchen
Druckbehälters vergleichsweise aufwändig ist. Es hat
sich zudem gezeigt, dass sich bei Druckbehältern im ge-
füllten Zustand Wandbereiche nach aussen wölben kön-
nen, was unerwünscht ist.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Druckspülkasten der genannten Art zu schaffen, der
die genannten Nachteile vermeidet. Die Druckspülvor-
richtung soll somit bei erhöhter Druckfestigkeit aus
Kunststoff herstellbar sein.
[0006] Die Aufgabe ist bei einer Druckspülvorrichtung

der genannten Art dadurch gelöst, dass die Druckkam-
mer aus zylinderförmigen Druckkammerbereichen be-
steht, die in einem unteren Bereich des Druckbehälters
miteinander verbunden sind. Durch diese Ausbildung der
Druckkammerbereiche können flache Seitenwände ver-
mieden werden. Die zylinderförmigen Druckkammerbe-
reiche erstrecken sich vorzugsweise über mehr als die
Hälfte der Gesamthöhe des Druckbehälters. Vorzugs-
weise erstrecken sich wenigstens zwei zylinderförmige
Druckkammerbereiche über mehr als zwei Drittel der Hö-
he des Druckbehälters. Im Querschnitt sind die genann-
ten Druckkammerbereiche vorzugsweise kreisrund. Da-
durch ist es möglich, im Wesentlichen allseitig gleiche
Druckbelastungen auf die Wandung des Druckbehälters
zu gewährleisten. Unerwünschte Aulbauchungen kön-
nen damit vermieden werden. Der Druckbehälter kann
zudem kompakt in Kunststoff hergestellt werden.
[0007] Der Druckbehälter besteht nach einer Weiter-
bildung der Erfindung aus einem Behälteroberteil und
einem Behälterunterteil, die dicht miteinander verbunden
sind. Die zylinderförmigen Druckkammerbereiche wer-
den vom Behälteroberteil gebildet. Die Verbindulgsstelle
zwischen dem Behälteroberteil und dem Behälterunter-
teil befindet sich vorzugsweise im unteren Drittel und vor-
zugsweise im unteren Viertel des Druckbehälters.
[0008] Der Behälterunterteil bildet einen Verbindungs-
kanal, welcher die zylindrischen Druckkammerbereiche
verbindet. Dieser Verbindungskanal ist im Querschnitt
gesehen nach unten im Wesentlichen halbkreisförmig.
Damit werden auch im Bodenbereich flache Seitenwän-
de vermieden. Der Verbindungskanal verbindet vorzugs-
weise drei zylindrische Druckkammerbereiche miteinan-
der. Sowohl der Behälteroberteil als auch der Behälter-
unterteil sind vorzugsweise aus Kunststoff, beispielswei-
se im Spritzgussverfahren hergestellt. Diese beiden Tei-
le sind dicht miteinander verbunden, beispielsweise
durch Reibschweissen oder Heissgas.
[0009] Vorzugsweise sind drei zylinderförmige Druck-
kammerbereiche nebeneinander angeordnet. Vorzugs-
weise dient der mittlere Druckkammerbereich für die La-
gerung und Aufnahme des Einlaufventils, des Auslauf-
ventils und des Betätigungsorgans.
[0010] Zur weiteren Verstärkung ist vorgesehen, dass
zwischen höchstens zwei zylinderförmigen Druckkam-
merbereichen aussenseitig Verstärkurigsrippen ange-
ordnet sind. Diese Verstärkungsrippen sind vorzugswei-
se jeweils an einer Zwischenwand angeformt und befin-
det sich in einer Einbuchtung.
[0011] Weitere vorteilhafte Merkmale ergeben sich
aus den abhängigen Patentansprüchen, der nachfolgen-
den Beschreibung sowie der Zeichnung.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht der erfindungsgemässen Druck-
spülvorrichtung,
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Fig. 2 einen Schnitt durch die Druckspülvorrichtung
entlang der Linie II-II der Fig. 7,

Fig. 3 eine weitere Ansicht der Druckspülvorrichtung,
wobei Teile weggelassen sind,

Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie IV-IV der Fig. 3,

Fig. 5 einen Schnitt entlang der Linie V-V der Fig. 3,

Fig. 6 einen Schnitt entlang der Linie VI-VI der Fig. 3
und

Fig. 7 einen Schnitt entlang der Linie VII-VII der Fig. 3.

[0013] Die Druckspülvorrichtung 1 weist gemäss Fig.
1 einen Druckbehälter 2 auf, der aus einem Behälter-
oberteil 4 und einem Behälterunterteil 5 hergestellt ist.
Der Behälteroberteil 4 und der Behälterunterteil 5 sind
beispielsweise im Spritzgussverfahren hergestellt und in
einem unteren Bereich mit einer Schweissnaht 3 dicht
miteinander verbunden. Am Behälterunterteil 5 ist mittig
ein Spülstutzen 10 angeformt, der innenseitig einen Ven-
tilsitz 9 für das in Fig. 2 näher dargestellte Auslaufventil
22 bildet. Das Auslaufventil 22 weist einen Verschlus-
skörper 8 auf, der zur Auslösung einer Spülung in an sich
bekannter Weise angehoben wird. Das sich im Druckbe-
hälter 2 befindliche Spülwasser wird nach der Auslösung
einer Spülung durch den Spülstutzen 10 über einen hier
nicht gezeigten Spülbogen in eine hier ebenfalls nicht
gezeigte Klosettschüssel abgegeben.
[0014] Das Auslaufventil 22 ist am Behälteroberteil 4
gelagert. Ebenfalls am Behälteroberteil 4 ist ein an sich
bekanntes Einlaufventil 7 gelagert. Dieses ist an eine hier
nicht gezeigte Walserdruckleitung angeschlossen. Beim
Öffnen des Einlaufventils 7 strömt Wasser durch ein in
Fig. 2 gezeigtes Ventilgehäuse 14 in eine Druckkammer
D des Druckbehälters 2. Luft in der Druckkammer D wird
hierbei komprimiert. Anstelle von Luft kann auch eine
Feder vorgesehen sein, welche beim Füllen des Druck-
behälters 2 gespannt wird. Ist der Druckbehälter 2 gefüllt,
so schliesst das Einlaufventil 7 selbsttätig. Die kompri-
mierte Luft befindet sich in den in Fig. 2 gezeigten oberen
Bereichen 15 der Druckkammer D.
[0015] Am Behälteroberteil 4 ist zudem ein Betäti-
gungsorgan 20 gelagert, das zwei Tasten besitzt. Beim
Drücken einer dieser Tasten wird eine Spülung ausge-
löst. Mit einer Taste wird beispielsweise eine Spülung
mit vier Liter Spülwasser und mit der anderen Taste eine
Spülung mit sechs Liter Spülwasser ausgelöst. Es sind
hier auch andere Betätigungen, beispielsweise eine be-
rührungslose Betätigung möglich. Zur ursprünglichen Of-
fenbarung insbesondere bezüglich des Einlaufventils
und des Ablaufventils wird hier zudem auf die WO
2004/033808 des Anmelders hingewiesen.
[0016] Der Behälteroberteil 4 ist so ausgebildet, dass
drei Druckkammerbereiche D1, D2 und D3 gebildet wer-
den. Im horizontalen Querschnitt sind diese Druckkam-

merbereiche D1, D2 und D3 jeweils über ihre gesamte
Höhe im Wesentlichen kreisrund, wie insbesondere die
Fig. 7 zeigt. Der zylindrische Bereich erstreckt sich ge-
mäss Fig. 2 von einer Oberseite 23 bis zur Schweissnaht
3. Die entsprechende Höhe ist in Fig. 2 mit H1 angege-
ben. Im Verhältnis zur Gesamthöhe H beträgt diese Höhe
H1 vorzugsweise mehr als die Hälfte, vorzugsweise mehr
als zwei Drittel. Die Höhe H2 des Behälterunterteils 5
beträgt entsprechend wesentlich weniger als die Hälfte
der Höhe H, vorzugsweise etwa ein Viertel.
[0017] Die Druckkammerbereiche D1, D2 und D3 sind
in einer Linie angeordnet, wobei die Druckkammerberei-
che D1 und D3 aussen und der Druckkammerbereich D2
zwischen diesen in der Mitte angeordnet sind. Die Druck-
kammerbereiche D1 und D3 sind im Wesentlichen leer
und dienen zur Aufnahme des Spülwassers bzw. der Luft
in den Bereichen 15. Der mittlere Druckkammerbereich
D2 dient ebenfalls zur Aufnahme von Spülwasser und
Luft, gleichzeitig aber auch zur Aufnahme des Auslauf-
ventils 22. Wie ersichtlich, ist der mittlere Druckkammer-
bereich D2 weniger hoch als die beiden Druckkammer-
bereiche D1 und D3. Eine Oberseite 23a des mittleren
Druckkammerbereichs D2 befindet sich entsprechend
gemäss Fig. 5 unterhalb der Oberseiten 23 der Druck-
kammerbereiche D1 und D3.
[0018] Die Druckkammerbereiche D1, D2 und D3 sind
durch entsprechende Wandungen Z1, Z2 und Z3 gebil-
det, wie in Fig. 7 gezeigt. Diese Wandungen Z1, Z2 und
Z3 sind durch zwei Zwischenwände 12 verbunden. Diese
Zwischenwände 12 erstrecken sich vorzugsweise eben-
falls im Wesentlichen über die gesamte Höhe der Druck-
kammer D2. wie ersichtlich, sind diese Zwischenwände
12 in horizontaler Erstreckung vergleichsweise schmal.
Mit aussenseitig in Einbuchtungen 16 angeordneten und
insbesondere angeformten Rippen 6 verstärken diese
Zwischenwände 12 den Druckbehälter 2. Es sind jeweils
in einer der Einbuchtungen 16 mehrere im Abstand zu-
einander übereinander angeordnete Rippen 6 vorgese-
hen. Wie die Fig. 6 zeigt, schliesst jeweils an die unterste
der Rippen 6 eine im Querschnitt viertelkreisförmige
Wandung 24 an, die an der Zwischenwand 12 angeformt
ist und die über die Schweissnaht 3 mit dem Behälter-
unterteil 5 verbunden ist. Insgesamt ergibt sich dadurch
ein kreisförmiger vertikaler Querschnitt, wie die Fig. 6
zeigt. Auch in diesem vertikalen Schnitt sind somit keine
ebenen Wände vorhanden, die sich nach aussen aus-
buchten können. Die Druckbelastung ist auch hier allsei-
tig im Wesentlichen gleich.
[0019] Der Verbindungskanal V verbindet die Druck-
kammerbereiche D1, D2 und D3 miteinander, wobei sich
dieser Verbindungskanal V im Wesentlichen im Behäl-
terunterteil 5 horizontal erstreckt. Die Höhe H2 dieses
Verbindungskanals V ist wesentlich kleiner als die Höhe
H1 des Behälteroberteils 4 bzw. der Druckkammerberei-
che D1 und D3. Im Querschnitt ist der Verbindungskanal
im Wesentlichen halbkreisförmig oder kreisförmig.
[0020] Entsprechend ist eine Unterseite 17 des Behäl-
terunterteils 5 allseitig gerundet. Ebenfalls keine ebenen
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Wandbereiche besitzen eine Vorderseite 18 sowie eine
Rückseite 19 des Druckbehälters 2.

Bezugszeichenliste

[0021]

1 Spülvorrichtung
2 Druckbehälter3
5 Behälterunterteil
6 Verstärkungsrippen
7 Einlaufventil
8 Verschlusskörper
9 Ventilsitz
10 Spülstutzen
11 Aussenseite
12 Zwischenwand
13 Boden
14 Ventilgehäuse
15 Kammerbereich
16 Einbuchtung
17 Unterseite
18 Vorderseite
19 Rückseite
20 Betätigungsorgan
22 Auslaufventil
23 Oberseite
23a Oberseite
24 Wandung
D Druckkammer
D1 Druckkammerbereich
D2 Druckkammerbereich
D3 Druckkammerbereich
Z1 zylindrische Wandung
Z2 zylindrische Wandung
Z3 zylindrische Wandung
V Verbindungskanal
H Höhe
H1 Höhe
H2 Höhe

Patentansprüche

1. Druckspülvorrichtung mit einem Druckbehälter (2),
der zur Aufnahme von Spülwasser eine Druckkam-
mer (D) aufweist, mit einem Einlaufventil (7), mit dem
der Druckbehälter (2) mit Spülwasser füllbar ist, mit
einem Auslaufventil (22) und mit einem Betätigungs-
organ (20) zum Auslösen einer Spülung, dadurch
gekennzeichnet, dass die Druckkammer (D) aus
zylinderförmigen Druckkammerbereichen (D1,D2,
D3) besteht, die in einem unteren Bereich des Druck-
behälters (2) miteinander verbunden sind.

2. Druckspülvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Druckkammerbereiche
(D1,D2,D3) durch zylindrische Wandungen

(Z1,Z2,Z3) gebildet werden, wobei diese Wandun-
gen im horizontalen Schnitt im Wesentlichen kreis-
förmig sind.

3. Druckspülvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Druckbehälter (2)
einen Behälteroberteil (4) und einen Behälterunter-
teil (5) aufweist, wobei durch den Behälteroberteil
(4) die genannten Druckkammerbereiche
(D1,D2,D3) gebildet werden.

4. Druckspülvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Behälterunterteil (5) ei-
nen sich horizontal erstreckenden Verbindungska-
nal (5) bildet, welcher die genannten Druckkammer-
bereiche (D1,D2,D3) miteinander verbindet.

5. Druckspülvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behälterunterteil
eine Höhe H2 aufweist, die wesentlich kleiner ist als
eine Höhe H1 des Behälteroberteils (4).

6. Druckspülvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass drei zylin-
derförmige Druckkammerbereiche (D1,D2,D3) ne-
beneinander angeordnet sind.

7. Druckspülvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein mittlerer
zylinderförmiger Druckkammerbereich (D2) vorge-
sehen ist, in dem wenigstens das Auslaufventil (22)
gelagert ist.

8. Druckspülvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass drei Druck-
kammerbereiche (D1,D2,D3) durch zylindrische
Wandungen (Z1,Z2,Z3) gebildet werden und dass
jeweils zwischen zwei zylindrischen Wandungen
(Z1,Z2;Z2,Z3) eine in horizontaler Erstreckung ver-
gleichsweise schmale Zwischenwand (12) angeord-
net ist.

9. Druckspülvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Vor-
derseite (18) und/oder einer Rückseite (19) in jeweils
einer Einbuchtung (16) mehrere Verstärkungsrippen
(6) angeordnet sind, welche zylindrische Wandun-
gen (Z1,Z2,Z3) miteinander verbinden.

10. Druckspülvorrichtung nach einem der Ansprüche 3
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Behäl-
terunterteil (5) im vertikalen Schnitt im Wesentlichen
halbkreisförmig ausgebildet ist.

5 6 



EP 1 659 227 A1

5



EP 1 659 227 A1

6



EP 1 659 227 A1

7



EP 1 659 227 A1

8



EP 1 659 227 A1

9


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

